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Mündliche Anfrage  
 
für die 141. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
am 5. April 2017 
 
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 

90 Abgeordneter 
Dr. Marcus Optendrenk CDU 

Befristete (sachgrundlose) Beschäftigungs-
verhältnisse 
 
In der Vorlage vom 7. März 2017 (Vorlage 
16/4828) hat der Finanzminister zu den befriste-
ten Beschäftigungsverhältnissen des Landes 
ausgeführt: 
 

„Die Anzahl der befristeten Beschäftigungsver-
hältnisse ist von 2010 bis 2016 um mehr 14 Pro-
zent zurückgegangen […]“ 

 
In der Anlage zu der Vorlage wurden die befriste-
ten Beschäftigungsverhältnisse zum 31.12.2015 
und zum 31.12.2016 nach Ressorts sortiert auf-
gelistet. 
 
Um den Vergleich von 14 Prozent nachvollziehen 
zu können, hat die CDU-Landtagsfraktion die je-
weiligen Werte zum 31.12. der Jahre 2010 bis 
2014 für die Sitzung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses am 30. März 2017 erbeten. In der 
Vorlage des Finanzministers vom 24. März 2017 
(Vorlage 16/4922) an den Haushalts- und Finanz-
ausschuss wird nunmehr zu den konkreten Zah-
len erklärt: 
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„Zum Stichtag 31.12. für die Jahre 2010 bis 
2014 liegen die erbetenen Daten dem Finanz-
ministerium nicht vor und können in der zur Ver-
fügung stehenden Zeit auch nicht erhoben wer-
den.“ 

 
Dem Landtag sind jedoch auf Bitte der CDU-
Landtagsfraktion mit der Vorlage des Finanzmi-
nisters vom 10. September 2015 (Vorlage 
16/3202) Zahlen zu den befristeten Beschäftigten 
des Landes unter anderem zum 30.06.2010 über-
mittelt worden. Allerdings hat der Finanzminister 
in seiner Vorlage vom 7. März 2017 auf die man-
gelnde Vergleichbarkeit der alten Erhebung zu 
den Zahlen zum 31.12.2015 und 31.12.2016 hin-
gewiesen: 
 

- die alte Abfrage enthält die Anzahl aller 
befristet beschäftigter Arbeitnehmer, 
während die Angaben für 2015 und 2016 
für den Bereich der Kunst- und Musik-
hochschulen lediglich das haushaltsfinan-
zierte Personal berücksichtigt,  

- die alte Abfrage umfasst auch den Land-
tag sowie den Landesrechnungshof, die 
Angaben für 2015 und 2016 enthalten 
diese Bereiche nicht. 

Die genannten Unterschiede führen zu erhebli-
chen Änderungen. Beispielsweise weist die Vor-
lage des Finanzministers vom 7. März zum 
31.12.2015 für den Geschäftsbereich des Wis-
senschaftsministerium lediglich 77 befristete Be-
schäftigungsverhältnisse aus, während zum 
30.06.2014 nach der Vorlage des Finanzministe-
riums vom  10. September 2015 noch 1.120 Ar-
beitnehmer in einem befristeten Beschäftigungs-
verhältnis standen. Nach der Vorlage des Finanz-
ministers vom 21. Oktober 2016 (Vorlage 
16/4349) standen zum 30.06.2015 immer noch 
1.083 Arbeitnehmer im Bereich des Wissen-
schaftsministeriums in einem befristeten Be-
schäftigungsverhältnis. Indem der Abfragebe-
reich eingeschränkt wird, entfallen daher mit ei-
nem Federstrich rd. 1.000 befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer im Geschäftsbereich des Wissen-
schaftsministeriums aus dem Vergleich. Zum 
30.06.2010 waren laut Vorlage des Finanzminis-
ters vom 10. September 2015 512 befristet be-
schäftigte Arbeitnehmer im Geschäftsbereich des 
Wissenschaftsministeriums tätig.  
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Unabhängig davon sind Daten wegen der unter-
schiedlichen Stichtage (30.06. zum 31.12.) nicht 
vergleichbar, da Einstellungstermine nicht gleich-
mäßig berücksichtigt werden.  
 
Dies alles zeigt, wie unseriös und irreführend ein 
solcher Vergleich der Zahlen vom 30.06. 2010 mit 
denen zum 31.12.2016 wäre. Sollte man den-
noch aus politischen Motiven die beiden Stich-
tage vergleichen, um einen möglichst hohen 
Rückgang darzustellen, ergibt sich ein rechneri-
scher Rückgang von 14,1 Prozent, dies ent-
spricht der Angabe des Finanzministers in seiner 
Vorlage vom 7. März 2017 von „mehr als 14 Pro-
zent“.   
 
 
Von welchen genauen Grundlagen ist der Finanz-
minister bei seiner Berechnung zum Rückgang 
der befristeten Beschäftigungsverhältnisse beim 
Land von „mehr als 14 Prozent“ ausweislich der 
Vorlage 16/4828 ausgegangen? 
 

 
 
 
Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
 

91 Abgeordneter 
Ralf Witzel   FDP 

Aufklärungsarbeit des Finanzministers zur 
Beteiligung der WestLB an hoch manipulati-
ven Cum-Ex-Steuerrückerstattungen – Wel-
che Auswirkungen haben die aktuellen Be-
funde auf die weitere Abwicklung bei der Por-
tigon AG? 
 
Cum Ex-Deals von Banken werden zu Recht als 
eine besonders üble Form der Steuerhinterzie-
hung eingeordnet, da diese Geschäfte nicht allein 
den Versuch der Minderung der eigenen Steuer-
schuld bedeuten, sondern sich die Beteiligten 
noch dreister Steuern zu Lasten der Allgemein-
heit erstatten lassen, die in Wahrheit niemals ge-
zahlt worden sind, also sogar einen Abfluss öf-
fentlicher Mittel an nicht berechtigte Begünstigte 
darstellen. 
 
Seit nunmehr vier Jahren weisen sachkundige 
Marktkreise darauf hin, dass auch die landesei-
gene Skandalbank WestLB in dem dringenden 
Verdacht steht, sich dieser manipulativen Prakti-
ken aktiv bedient zu haben. Dem Finanzminister 
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sind diese Vorwürfe durch regelmäßige parla-
mentarische Nachfragen unterschiedlicher Abge-
ordneter der FDP-Landtagsfraktion ebenfalls seit 
diesem Zeitpunkt bekannt. 
 
Bereits mehrfach hat die FDP-Landtagsfraktion 
den Verdacht des Steuerbetrugs durch die 
WestLB mit Cum Ex-Aktiendeals parlamentarisch 
thematisiert. Bislang hat der Finanzminister da-
raufhin mitgeteilt, ihm lägen dazu keine bestäti-
genden Erkenntnisse vor. Im Gegenteil würden 
interne Untersuchungen des Rechtsnachfolgers 
Portigon AG für eine Entlastung bei diesen Vor-
würfen sorgen (bspw. Verweis auf den Analyse-
bericht von Ernst & Young). Bei letzterem handelt 
es sich aber nur um eine stichprobenartige Unter-
suchung, die ferner entgegen parlamentarischer 
Aufforderung bis heute leider nicht veröffentlicht 
worden ist. 
 
Nur auf Nachfrage der FDP-Landtagsfraktion hat 
der Finanzminister unlängst den Landtag infor-
mieren und zugleich einräumen müssen, dass 
bereits eine zweite gutachterliche Expertise be-
auftragt worden ist – diesmal bei Clifford Chance. 
Das Gutachten ist dem Landtag seitens des Fi-
nanzministers bis heute bedauerlicherweise nicht 
zur Verfügung gestellt worden. 
 
Auch nach Vorliegen dieser zweiten Begutach-
tung hat der Finanzminister noch vor weniger als 
einem Monat im März 2017 dem Landtag wiede-
rum auf Anforderung der FDP-Landtagsfraktion 
wörtlich mitgeteilt (siehe Vorlage 16/4819):  
 
„Die Beteiligungsverwaltung besitzt keine neuen 
Erkenntnisse aus dem staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren. (…) Der Portigon AG lie-
gen keine Erkenntnisse darüber vor, dass es in 
der ehemaligen WestLB zu verbotenen Cum-Ex-
Geschäften gekommen ist. (…) Vor dem Hinter-
grund, dass der Portigon AG keine Erkenntnisse 
darüber vorliegen, dass die WestLB AG verbo-
tene Cum-Ex-Geschäfte betrieben hat, wurde 
diesbezüglich keine Risikovorsorge getroffen.“ 
 
Bereits Ende März 2017 stellt sich der Sachver-
halt für den Finanzminister grundlegend anders 
dar. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschie-
denes“ wird der Haushalts- und Finanzausschuss 
auf Nachfrage kurz informiert, dass der aktuelle 
Jahresabschluss der Portigon AG aufgrund der 
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Befunde zu Cum-Ex-Sachverhalten nicht fristge-
recht fertiggestellt werden kann. 
 
In einer Medieninformation vom 29. März 2017 
hat der Finanzminister zum aktuellen Status er-
klärt: 
 
„Nachdem der Bank vor kurzem die Einsicht-
nahme in die Ermittlungsakten der Staatsanwalt-
schaft gewährt wurde, arbeitet die Bank nunmehr 
die hierbei gefundenen Hinweise weiter auf. (…) 
Ich unterstütze eine konsequente und scho-
nungslose Aufklärung über alle Hinweise auf 
Cum-Ex-Geschäfte.“ 
 
Die zurückhaltende Informationspolitik der Lan-
desregierung ist bedauerlich, die zumeist nur er-
folgt, wenn gezielte Fragen der Opposition einge-
hen, neue Erkenntnisse aus der Recherche von 
Medien bereits öffentlich geworden sind oder 
zwingend auffallende Sachverhalte vorliegen 
(wie die erkennbar nicht fristgerechte gesetzliche 
Vorlage des Jahresabschlusses einer AG).  
 
Der Landtag hat daher ein Anrecht darauf, vom 
Finanzminister auch kalendarisch zu erfahren, zu 
welchem Datum er erstmals und ab dann jeweils 
nachfolgend im Rahmen all seiner Möglichkeiten 
auch als Eigentümer der Portigon AG die notwen-
digen Recherchen beauftragt und sich erge-
bende Nachfragen an das Management gerichtet 
hat. Aufgrund seiner ansonsten von ihm öffentlich 
gern breit kommunizierten Bemühungen um eine 
möglichst harte Vorgehensweise gegen Steuer-
trickser und konsequente Aufklärung zu bean-
standender Steuersachverhalte dürfte der Fi-
nanzminister ein hohes Eigeninteresse daran ha-
ben, dass Parlament und Öffentlichkeit all seine 
Aktivitäten zum Cum-Ex-Vorwurf mit seinen je-
weiligen Handlungszeitpunkten im Detail nach-
vollziehen können. 
 
Ebenso interessant sind die weiteren Konse-
quenzen der aktuellen Befunde für das Land und 
die Steuerzahler. Die Vertagung des Jahresab-
schlusses bei der Portigon AG dürfte nur plausi-
bel sein, wenn es nun also doch gravierende Evi-
denz für Steuerverstöße und daraus resultie-
rende Steuernachzahlungen bzw. Strafzahlun-
gen gibt, die bilanziell abgebildet werden müs-
sen. Angesichts anderer Strafzahlungen von 
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Banken, die zumeist einen respektablen dreistel-
ligen Millionenbetrag ausmachen, stellt sich da-
her gerade auch zum Ende der Legislaturperiode 
und des Abschlusses der Arbeiten des PUA 
WestLB die Frage, ob die bisherige Vorsorge für 
die WestLB-Abwicklung tatsächlich auskömmlich 
ist. 
 
 
Welche Auswirkungen haben die aktuellen Be-
funde auf das weitere Vorgehen bei der Abwick-
lung der Portigon AG? 
 

 


